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§ 112 Au3StrG
Vollstreckbarerklarung

Aul3StrG - AulRerstreitgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Auslandische gerichtliche Entscheidungen Uber die Regelung der Obsorge und das Recht auf personliche
Kontakte kénnen nur vollstreckt werden, wenn sie vom Gericht fiir Osterreich fiir vollstreckbar erklért wurden.
Dabei sind gerichtliche Vergleiche und vollstreckbare 6ffentliche Urkunden gerichtlichen Entscheidungen
gleichzuhalten.

2. (2)Eine auslandische Entscheidung ist fur vollstreckbar zu erklaren, wenn sie nach dem Recht des Ursprungsstaats
vollstreckbar ist und kein Grund fur die Verweigerung der Vollstreckbarerklarung vorliegt.

In Kraft seit 01.02.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 112 AußStrG Vollstreckbarerklärung
	AußStrG - Außerstreitgesetz


